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listischen Gesetzlichkeit entgegenbringen, es ist zugleich 
auch Ausdruck ihres gewachsenen Rechtsbewußtseins. Die
sen Umstand müssen die Leiter nutzen, um alle Maßnah
men zur Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
und damit auch der Rechtskontrolle einschließlich der 
Auswertung der Ergebnisse mit höchster Effektivität 
durchzuführen. Auch die Einbeziehung der Schöffenkollek
tive und der Mitglieder der Konfliktkommissionen kann 
die Wirksamkeit der betrieblichen Rechtskontrolle erhöhen.

Von großer Bedeutung ist auch die Zusammenarbeit 
der Leiter und der Organe der betrieblichen Rechtskon
trolle mit den gesellschaftlichen Organisationen, insbeson
dere mit der Betriebsgewerkschaftsorganisation und ihren 
Organen. In Verwirklichung ihrer verfassungsmäßigen 
Rechte üben die Gewerkschaften durch ihre Leitungen und 
andere Organe die gesellschaftliche Kontrolle über die Ein
haltung des Arbeitsrechts aus, und eindeutig sind ihre 
Rechte bei der Verletzung arbeitsrechtlicher Bestimmungen 
festgelegt (§ 291 AGB). Die Betriebsgewerkschaftsorgani
sation und ihre Organe organisieren die Massenkontrolle 
über die Wahrung der Gesetzlichkeit und kontrollieren 
selbst die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften (§ 22 
AGB). Sie verfolgen damit — wenn auch unter unterschied
lichem Aspekt — das gleiche Ziel wie die betriebliche 
Rechtskontrolle: gegenüber Erscheinungen der Mißachtung 
von Rechtsvorschriften, der Sorglosigkeit, Gleichgültigkeit 
und liberalen Einstellung gegenüber rechtlichen Pflichten 
im Interesse jedes einzelnen Werktätigen liegende gesell
schaftliche Interessen durchzusetzen. Die Möglichkeiten, 
die Sich aus dieser Zusammenarbeit für die betriebliche 
Rechtskontrolle ergeben, sind bei weitem noch nicht aus
geschöpft.

Zusammenarbeit mit staatlichen Kontrollorganen

Für die betriebliche Rechtskontrolle ist die Zusammen
arbeit mit den Organen der staatlichen Rechtskontrolle von 
großer Bedeutung. In der Regel geht zwar die Initiative 
von den zuletzt genannten Organen aus; so bezieht das 
ASMW den TKO-Leiter des Kombinats bzw. Betriebes in 
Kontrollen ein, die betrieblichen Sicherheitsorgane erhal
ten bestimmte Kontrollaufträge von den staatlichen Orga
nen, der Hauptbuchhalter wird durch die Staatliche 
Finanzrevision einbezogen. Doch können auch Informatio
nen und Hinweise an die Organe der staatlichen Rechts
kontrolle dazu beitragen, festgestellte Gesetzesverletzun
gen anderer Wirtschaftseinheiten zu korrigieren und damit 
Störungsfaktoren im Reproduktionsprozeß zu beseitigen. 
In der Praxis wurden mit dem Einschalten der staatlichen 
Preiskontrolle bei ungesetzlichen Preisforderungen und des 
ASMW bei schwerwiegenden Qualitätsverletzungen der 
Zulieferer gute Erfahrungen gemacht, ebenso mit Infor
mationen an die ABI.25

Die Zusammenarbeit mit den Organen der staatlichen 
Rechtskontrolle schließt auch die Zusammenarbeit mit den 
Justiz- und Sicherheitsorganen ein. Sie darf sich keines
wegs nur auf solche Kontrollmaßnahmen beschränken, die 
von diesen Organen veranlaßt worden sind. Vielmehr 
müssen die Kombinate und Betriebe die Zusammenarbeit 
mit diesen Organen suchen, um deren Erfahrungen für die 
betriebliche Rechtskontrolle nutzbar zu machen. Auch die 
Justiz- und Sicherheitsorgane sollten Wege finden, um ihre 
Erfahrungen verstärkt den Kombinaten und Betrieben zu 
vermitteln.

Auswertung betrieblicher Rechtskontrollen

Die entscheidende Frage jeder Rechtskontrolle ist die nach 
den Schlußfolgerungen und Maßnahmen, die aus den fest
gestellten Gesetzesverletzungen abzuleiten sind. Hier kann 
nach unseren Erfahrungen die Arbeit noch effektiver ge
staltet werden. In der Regel wird die konkrete Rechtsver
letzung zwar korrigiert, soweit das noch möglich ist. Auch-

von erzieherischen Maßnahmen gegenüber Rechtsverlet
zern wird zunehmend Gebrauch gemacht bis hin zur Gel
tendmachung der disziplinarischen oder materiellen Ver
antwortlichkeit. Das Hauptziel muß jedoch darin bestehen, 
weiteren Rechtsverletzungen vorzubeugen. Dazu sind ent
sprechend der Bedeutung der festgestellten Gesetzesver
stöße differenziert die notwendigen Maßnahmen festzu
legen und konsequent zu verwirklichen.2® Das erfordert, 
daß sich die betriebliche Rechtskontrolle nicht auf die Fest
stellung von Rechtsverletzungen beschränken darf, sondern 
deren Ursachen und begünstigende Bedingungen aufdecken 
und analysieren muß. Erst das ermöglicht die richtige Ent
scheidung, in welcher Weise und mit welchen Mitteln 
reagiert werden muß (z. B. leitungsseitige Veränderungen 
oder Festlegungen, Maßnahmen der Rechtserziehung, Aus
einandersetzungen im Kollektiv, Einbeziehung gesellschaft
licher Organisationen in die Auswertung, Nutzung betrieb
licher Kommunikationsmittel). Grundbedingung ist dabei, 
daß jeder Leiter von einer festen ideologischen Position 
ausgeht, daß allen Rechtsverletzungen mit Unduldsamkeit 
und Konsequenz entgegengetreten wird. Nur wenn die 
betriebliche Rechtskontrolle als Leitungsaufgabe angesehen 
und verwirklicht wird, kann der Forderung des X. Partei
tages der SED entsprochen werden, Recht und Gesetzlich
keit weiter zu festigen. 1 11
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